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Ortsquartiermeister im Dienste der Truppe

Bündner Feldweibel und Fouriere bei den Ortsquartiermeistern GR/GL

D/e <//&ya/j/7ge -4rfc/to/agu/ig r/er Or/sgwart/erme/.s/e/'vera/rt/gi/rtg G'ß/GL fOQA/F) HW f/ew 77;<7/ra

«/?e/ro#n«.sz/era/i£ vor r/ew D/ens/» gew/dme/. ZA g/'wg /»er n/c/»/ um e/'//e Äe/cog«o.yz/erar;g.y«/ra/(g /m
37«/j.vra/> /:/, .voue/(or; v/Wwe/zr um ///'e /•'rage, w/e c'/ue sowo/;//uVr//e /ra/z/ra u/s uuc/i/üra//e Gerne/«//?
''e/iuug.s/o.î ver/uw/ezu/e £V/curu/uug vorèere/7e/ »verr/e« .vo///e. Dum <V«//e/ gu/e zvrâc7ienme/wc7!//c'/te öe-
z/e/izrage« u/u/ //«s £ï«/îa//e« von gege/«e/7/ge/J /I/>ma</7uugen (7/e n7(7»/g.y/e// kbrausse/zunge// .v//u/, /.S7

"u.v u//en /c/ur. /.e/r/er.v/e/;/ e.y /'/; r/er /Vux/.v v/eZ/üc/; a/u/m au,s. £7«egu/e ße/e///gwr;g an r/e« Kera/i-

Mn//ungen /n Z/ege//>rae/;e (//«/.SV/r/i er/«// ;/n// r//e an r//e Äe/era/e «/;.yr/7//e.y.ye//r/ew D/.y/cuM/onen //e.v.ye«

er/cennen, //um noc/i e/r; /ger «Z// // r/.y /«///> /n //er Zu,yammcna/7/<77 zw/sc/zen A//7/7ä> un</ Z/v// /'// c/er /.«//
//eg/.

Im Rahmen einer sehr kameradschaftlichen At-
mosphiire und im Sinne einer logischen Arbeits-
Aufteilung fassten zwei Bataillons-Quartiermei-
ster, zwei Adjutanten und ein Fourier die Ar-
beitsabläufe sowie Wünsche und Empfehlungen
von der Vorrekognoszierung auf Stufe Bataillon
über die Rekognoszierung der Ortsunterkunft
bis zur Gemeindeabrechnung auf Stufe Kompa-
nie in einer Broschüre zusammen. Dies bildete
gleichzeitig die Grundlage für die drei vorgese-
henen Referate.

Den ersten Teil bestritt der Bat Qm, der über die
Vorrekognoszierung orientierte. Der gesamte
Ablauf von der WK-Raumzuteilung durch das

Regiment bis zur Rekognoszierung auf Stufe
Kompanie spielt sich in mehreren Phasen ab.

Im Kanton Graubünden sind WK-Riiume mei-
stens derart begrenzt, dass jede sich bietende
Unterkunftsmöglichkeit ausgenutzt werden
muss. Ein Ausweichen ist nur in den allergün-
stigsten Fällen möglich. Zusätzliche Schwierig-
leiten bereiten die in unserem Kanton immer
grösser werdenden Bestände in den Stabseinhei-
ten. Es ist jedoch zu hoffen, dass diese durch die
Armeereform 1995 drastisch reduziert werden.

Vorrekognoszierung

Einen wichtigen Bestandteil der Vorrekognos-
zierung bildet der an die Gemeinde gerichtete
Eragebogen. Wünschenswert sind dabei folgen-
üe Angaben:

- Name des Ortsquartiermeisters und seines
Stellvertreters

- Ortsplan der Gemeinde

Rekognoszierungsbericht einer vorhergehend
in der Gemeinde einquartierten Truppe

- Hotelzimmer und Privatunterkünfte

- Übungsplätze und Name des Landbesitzers

- Schiessplatzaufseher

- Schiessplätze

- Sperrzeiten für Schiessen

- Schießstand und Schützenmeister

- Naturschutzgebiete

- Nachtfahrverbot

- Zivilfahrzeugpark

- Entsorgungskonzept der Gemeinde

- Abfallbeseitigung
- Abnehmer von Schweinefutter
- Entsorgung von Altölen

Aufgrund der vorhandenen Unterlagen wird
nun der Bat/Abt Qm seinem Vorgesetzten die
Zuweisung der Ortschaften empfehlen. Wichtig
ist, dass die Einheitskommandanten frühzeitig
über den vorgesehenen WK-Standort informiert
werden. Der Truppe steht aufgrund der be-
schränkten Anzahl Rekognoszierungstage nicht
viel Zeit zur Verfügung. Deshalb ist es von Vor-
teil, wenn Feldweibel und Fouriere sich vor al-
lern auf die anstehenden Probleme konzentrie-
ren können.

Zwischen Rekognoszierung und Einrücken

In der Phase zwischen der Rekognoszierung und
der Dienstleistung treffen die Berichte an die
Gemeinde und die Zimmerreservationen an die
Hotels und privaten Logisgeber ein. Es gilt nun,
die festgestellten Mängel zu beheben, aber auch
sicherzustellen, dass momentan noch belegte
Räumlichkeiten bis zum Einrücken der Truppe
geräumt werden. Es wäre wünschenswert, dass
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die Ortsquartiermeister die Rekognoszierungs-
berichte auch durchlesen und die Gemeindebe-
hörde sowie die Bevölkerung über die bevorste-
hende militärische Einquartierung orientieren.

Einrückungstag und folgender Dienst

Am Einrückungstag sollte der Ortsquartiermei-
ster oder dessen Stellvertreter am zum voraus
abgesprochenen Termin erreichbar sein. Even-
tuelle Schwierigkeiten können dann an Ort
und Stelle mit dem Kp Kdt, dem Feldweibel
oder Fourier besprochen werden. Das gleiche
Vorgehen gilt auch für entstandene Schäden
während der Dienstleistung. Falls man sich
nicht einigen kann, muss der Bat/Abt Qm beige-
zogen werden.

Die Einheiten sind bestrebt, im Rahmen ihrer
Kompetenzen zivile Aufträge auszuführen. So

könnte z. B. der Train dafür eingesetzt werden,
Brennholz zu einer Alphütte zu führen und an-
deres mehr.

Tips zur Förderung der Zusammenarbeit

Eine weitere Goodwill-Aktion bildet der Behör-
denabend, wie man ihn beim Geb Inf Rgt 36

kennt. Wenn die Truppe dazu einlädt, dann ist es

ihr Wunsch, dass die Gemeindebehörden daran
teilnehmen. Diese Zusammenkunft fällt mei-
stens auf das Ende der Dienstleistung. Dann ist
es wichtig für die Truppe, dass sie erfährt, wie sie
sich in der Gemeinde aufgeführt hat und ob sie

die Bestimmungen eingehalten hat.

/Ze/cogA20.yz/en/A/#.y6cr/<T;;

Der Vertreter des Feldweibel-Verbandes präsen-
tierte einen Rekognoszierungsbericht einer
Bündner Gemeinde auf der vom Kommando
Feldweibelschulen verfassten «Arbeitsunterla-
ge für das Rekognoszieren einer Ortsunter-
kunft». Wir Fouriere müssen hier anerkennen,
dass dieses Schema über den üblichen Rahmen
eines Rekognoszierungsberichtes hinausgeht.
Es enthält Details über die Unterkunft und Ma-
gazine sowie die Gestaltung des Dienstbetrie-
bes, der allgemeinen Tagesordnung, der Speise-
Verteilung, aber auch Notizen über festgestellte
Probleme bzw. Schwachstellen beim Unter-
kunftsbezug. Dieses Arbeitspapier kann, wenn
es gewissenhaft ausgefüllt wird, sowohl den
Kommandanten als auch den Fourier sofort ge-
nau orientieren, wie während der Einrückungs-

zeit der Truppe vorzugehen ist. (Es wäre hier na-
türlich von Vorteil, wenn Feldweibel und Fou-
riere bereits in den Schulen mit den gleichen Ar-
beitsunterlagen ausgerüstet werden könnten!)
Zudem ist es auch für den Feldweibel äusserst
wichtig, dass er mit dem Ortsquartiermeister ein
gutes Einvernehmen hat und diese Beziehung
auch pflegt.

G eAA2 C A AA A/etf6A-ec /7 Ai « AJg

Der Vertreter des Fourierverbandes beschränkte
sich auf die Gemeindeabrechnung. Es liegt in
der Natur der Sache, dass die Truppe möglichst
viele Dienstleistungen zu günstigen Tarifen
oder gar gratis beanspruchen möchte. Anderer-
seits will die Gemeinde Einnahmen sehen. Be-
sonders wichtig ist, dass diejenigen, die der
Truppe Unterkünfte und Magazine zur Verfü-

gung stellen oder andere Dienstleistungen er-

bringen, über die zu erwartenden Entschädigun-
gen informiert werden.

Die Kontaktnahme mit dem Oberkriegskom-
missariat, aber auch die Befragung von Quartier-
meistern und Fourieren haben ein Dutzend Hin-
weise auf vorhandene Unsicherheiten in der

Abrechnungspraxis zu Tage gefördert. Sie wur-
den ebenfalls in der erwähnten Broschüre aufge-
führt.

Der Rechnungsführer muss die vorgängig vom

vorgesetzten Bat/Abt Qm revidierte Gemein-
deabrechnung dem Ortsquartiermeister frühzei-
tig vorlegen. In diesen Fällen kann sie mittels
dem Hilfsbeleg Schritt für Schritt durchgegan-
gen werden. Nur so lassen sich Fragen beantwor-
ten oder werden unterlassene Entschädigungen
entdeckt.

OA"i.s'//f?/eAYiA;;cA;

Auch das Thema Ortslieferanten wurde angc
schnitten. Bei den Selbstsorgeartikeln, für di«

kein Höchstpreis vorgeschrieben ist, liegt es im

Ermessen des einzelnen Anbieters, die Preise

festzulegen. Verschiedentlich liegen sie wesent'
lieh höher als bei einem Grossverteiler. Manch'
mal lässt sich ein Kompromiss zum Vorteil vo"

Truppe und Ortslieferanten schliessen. De'

Rechnungsführer ist nicht verpflichtet, die Orts-

lieferanten zu berücksichtigen. Seine Aufgab«
besteht darin, die Truppe nach ihren Bedürfnis'
sen und im Rahmen des ihm zustehenden Kredi'
tes zu verpflegen. Deshalb ist er froh, wenn au'

seine beschränkten Mittel Rücksicht genoim
men wird.
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(/^(/ ff7//i,yc//e

Zusammenfassend wurden seitens Bat Qm, Fw
und Four weitere Empfehlungen und Wünsehe
un die Ortsquartiermeistervereinigung herange-
tragen:

Erstellen eines kantonalen Verzeichnisses der
Ortsquartiermeister, das bei der Koordina-
tionsstelle bezogen werden kann.

~ Erstellen eines Verzeichnisses der in der Ge-
meinde permanent zu benützenden Magazi-
ne mit Angabe der Masse und deren Besitzer.

Anwendung dergleichen Entsehiidigungsan-
Sätze für Zimmer von Unteroffizieren bei al-
len Hotels und Privaten in der gleichen Ge-
meinde. Diese Ansätze sollten beim Ortsquar-
tiermeister angefragt werden können.

~~ Die Besitzer von Einrichtungen für Bat/Abt
Krankenzimmer (KZ) sind zu informieren,
dass bei über 10 Belegungen die effektiv pro
Tag benützten Betten entschädigt werden.

"" Für die Küche ist ein separater Zähler wün-
sehenswert. Andernfalls müsste bei weiteren
Strombezügern der Verteiler abgeklärt wer-
den. Der Zählerstand sollte im Übernahme-
und Übergabeprotokoll vermerkt werden.
Rechnungen für Strom ohne Zähler müssen
überprüfbar sein. Dem Rechnungsführer wird
der Ortstarif für Kilowattstunden anlässlieh
der Rekognoszierung mitgeteilt.
Der Ortsquartiermeister sorgt dafür, dass

mehrere Ortslieferanten von gleichen Pro-
dukten gleiehmässig berücksichtigt werden.

^"liegen der Ortsquartiermeister
üe

0i
®r zweite Teil der beiden Tagungen stand den
hsquartiermeistern zur Verfügung. In regen
'skussionen wurden viele Fragen gestellt. Ab-

^sehen von nicht bezahlten Lieferantenreeh-
^ngen und unangemeldeten Rekognoszierun-
^n bestehen tiefgründige Probleme, die bisher
"'s befriedigend gelöst werden konnten. So

fanden einmal mehr die Entschädigungsfragen
Unterkünften, Magazinen und Werkstätten
Vordergrund. Denn manche Besitzer neh-

den Aufwand, der Truppe Lokalitäten zur
®rfügung zu stellen, nicht mehr auf sieh. Ganz

*ü schweigen von Wacht- und Arrestlokalen, bei
Jüchen nur für die Heizung und Einrichtung
^Schädigungen vergütet werden. Zu reden

J'bt auch die Zimmerentschädigung für Un-
te:htffiziere.

Im weiteren werde die Bestandesangaben von
Mannschaft und Fahrzeugen vielfach ungenau
angegeben. Dies führt dann z. B. bei Hotelzim-
merreservationen in der Saison zu unliebsamen
Sehadenersatzforderungen.

Ebenfalls wird bei der Planung des Militärein-
satzes ab und zu zu wenig Rücksicht auf die Ve-
getationszeit, die Saison in Kurorten, die Alp-
Wirtschaft und die Jagd genommen. In diesem
Zusammenhang kommt es vor, dass bei Sehiess-

Publikationen während Tagen durchgehende
Schiesszeiten von 07.00-22.00 Uhr angezeigt
werden. Um der Zivilbevölkerung die Begeh-
barkeit des Gebietes trotzdem zu ermöglichen,
müssen echte Zeitangaben der Schiessen durch-
gesetzt werden. Kommt dazu, dass das Aufräu-
men auf den Sehiessplätzen vielfach zu wün-
sehen übrig liisst.

Schliesslich wurde auch auf die Problematik der
Umzäunung von bewohnten Häusern undSchu-
len mit Staeheldraht hingewiesen. Trotz bereits
bestehenden Verboten in einigen Gemeinden,
würden diese Bestimmungen keineswegs immer
beachtet.

Die Ortsquartiermeistervereinigung GR/GL

Die Ortsquartiermeistervereinigung GR/GL
unter der Leitung von Walter Meier, Flims, hat
seit ihrer Gründung im Jahr 1978 in beiden Kan-
tonen viel zum gegenseitigen Verständnis beige-
tragen. Die mitmachenden Gemeindevertreter
haben in diesem Gremium Gelegenheit, ihre
Erfahrungen über Truppeneinquartierungen
auszutauschen. Dies versetzt sie auch in die La-
ge, besser auf die Bedürfnisse des Militärs ein-
zugehen. Viele Kommandanten, Quartiermei-
ster, Feldweibel und Fouriere konnten in den
letzten Jahren von dieser positiven Entwicklung
profitieren.

Armeere form

In den letzten Monaten sind von der Strategie-
gruppe der militärischen Verbände Graubün-
dens Vorsehläge zuhanden des EMD ausgear-
beitet worden. Eine Arbeitsgruppe, in der unter
anderem auch die OQMV vertreten war, befasste
sieh dabei mit der Imageförderung der Armee.
Dazu gehört auch das Verhalten der Truppe in
Rekrutensehulen, Wiederholungskursen und
Manövern im Dorf.

Schweiz. Feldweihelverband Sektion GR
Schweiz. Fourierverband Sektion GR
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Wechsel in der Leitung des Büros dnstruktionschef Versorgungstruppen
und Munitionsdienst)

<44/ t/o/Ajw/ ///et///,
bisheriger Leiter des Büros «Instr Chef Vsg Trp
und M un D», wurde auf 1. 9. 90 zum Stab der
Gruppe für Generalstabsdienste, UNA, Abtei-
lung Naehriehtendienst abkommandiert.

/I/ t/o/ /Vfer ffo/i/cr,

bisher als Fachinstruktor in Vsg Trp OS/MFS
und TS Vsg Trp tätig, übernahm am 1. 9. 90 die
Leitung des Büros «Instr Chef Vsg Trp und Mun
D».

B/r> vvwn.se/mfl r/en flewen /tflirs/fl/iw/vern /« //iren Fee« « Ovo /71/ng.y /; e re/e/; e« £7/b/g wflrt ße/n'e«//gwrtg w/«t
v/anÄen /w> r//e ge/e/s/eten D/ensre w/w/ £/nsofz /« /eto'gefl Fwn/cr/onefl.

Berichtigung zu Artikel in September-Nummer

Ortsquartiermeister im Dienste der Truppe
In unserer September-Ausgabe auf den Seiten
337 bis 339 wurde ein Absehnitt O/Ys/m/erartfefl
wiedergegeben. Darin steht die falsche Aussage,
dass die Truppe nicht verpflichtet ist, die Ortslie-
feranten zu berücksichtigen. Wir möchten diese
Aussage präzisieren: Artikel 122 des Verwal-
fungsreglementcs schreibt klar vor, dass die
Ortslieferanten zu berücksichtigen sind.
Die Berücksichtigung der Ortslieferanten ist für
die Truppe in mancher Hinsicht ein weiterer
Vorteil. Im persönlichen Gespräch lassen sich so
Erweiterungsmöglichkeiten von Verpflegungs-
zubereitungsarten, welche nur in gut eingerich-
leten Kasernenküchen möglich wären, finden

und Hilfestellungen durch die Lieferanten in
manchen Bereichen absprechen. Beispielsweise
kann der Metzger, beim Fehlen der Fachleute in
der Küchenmannschaft, das Fleisch so präparie-
ren, wie es die Truppe benötigt. Oder beim Bäk-
ker lassen sich die Backöfen benutzen, um Piz-
zen oder Früchtekuchen usw. selber herzustel-
len. Ist dies nicht ein Vorteil gegenüber den
Grosslieferanten? Es dürfen nicht nur die finan-
ziellen Aspekte des Verpflegungskredites be-
trachtet werden. Auch die Auswirkungen auf
die gesamten Kosten der Militärdienstleistun-
gen sind in den Gesamtrahmen zu stellen.

A/o/or //««.v/m/cr Steger
veran/wort/m/mr /fedaA/or

Sie lesen im nächsten <Der Fourier»

Im November 1990 publizieren wir einen Be-
"'cht über die «Versorgung im Gebirge» am Bei-
spiel von Erfahrungen der Logistiker des be-
grenzten sowjetischen Kontingents sowjetischer
Truppen in der Demokratischen Republik Af-
ßhanistan.

Ebenfalls finden Sie in der nächsten Ausgabe ei-

nen Artikel «Einsatz der EDV im Bereich Muni-
tion», verfasst vom Chef der Abteilung Muni-
tion beim OKK. Insbesondere werden die EDV-
Projekte «MUNLACO», «MISTER» und «MU-
NIS» vorgestellt.
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